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Gesetzliche Grundlagen:

• VO (EG) Nr. 853/2004, Art. 4: Aufnahme der 
Tätigkeit nach Zulassung

• VO (EG) Nr. 882/2004, Art. 31: Erteilung der 
Zulassung nach Prüfung der Voraussetzungen

• Tier LMHV, § 9: Einreichung der Unterlagen



Verfahren in Sachsen-Anhalt

• Antragstellung durch Betrieb
• Prüfung durch Zulassungsbehörde in 

Kommunikation mit Vor-Ort-Behörde
• Besuch des Betriebes durch Behörde
• Umsetzung der Anforderungen
• Erneute Prüfung durch Behörde
• Zulassungsbescheid (befristet/unbefristet)
• Eintragung im Bundesanzeiger



Merkblatt Zulassung (I)

• Formloser Antrag
• Betriebsspiegel (Wer, was, wie viel?)
• Handelsregisterauszug (entfällt für Lawi)
• Liegenschaftsregisterauszug
• Führungszeugnis
• Raumplan in Übersicht (Darstellung der Wege 

und evt. Maschinenaufstellplan)
• Trinkwasser- und Abwasserplan



Merkblatt Zulassung (II)

• Unterlagen nach IfSchG
• Reinigungs- und Desinfektionsplan (Basishygiene)
• Schädlingsbekämpfung (Basishygiene)
• Sicherung der Rückverfolgbarkeit
• Abfallbeseitigung (Basishygiene)
• Nachweise zur Eigenkontrolle
• Angaben zum Havariekonzept
• Dies alles auch ohne Zulassung zu fordern!



HACCP - Konzept

• Produktpalette und Betriebsablaufbeschreibungen
• Überlegungen zu kritischen Punkten
• Benennung, Überwachung dieser Punkte
• Eingriffsmöglichkeiten festhalten
• Dokumentation all dessen

Ist auch ohne Zulassung erforderlich!



Umsetzung Hygienepaket:

• „Angemessen“ und „geeignet“ heißt:
• In Bezug auf das Ziel (sicheres Lebensmittel) 

angemessen und geeignet
• Verantwortung: Betrieb
• Einzelfallentscheidung bei Zulassung durch 

die Behörde



Ermessensspielräume:

• „ Zusammenfall von Räumen und Funktionen“
• Hygieneschleuse: Trennung muss erkennbar 

sein
• Vermeidung der Wege-Kreuzung (Personal-

und Warenwege)
• Kühlräume: Trennung muss möglich sein, 

Temperaturen müssen gehalten werden 
können!)



Aktueller Stand

Direktvermarkter im Zulassungsverfahren, Stand Februar 2009
bisher 61 Betriebe bekannt

Bedarf; 34

bereits 
zugelassen*; 15

Antragsteller; 
12

* auch alte Zulassungen z.B. Wildvermarktung usw.



Probleme bei Umsetzung:

• Bürokratiescheue (?)

– Eigenkontrollvorgaben sind an die ISO-Norm angepasst, 
also nicht nur im hier besprochenen Bereich erforderlich

– Anforderungen an Eigenkontrolle sind der Betriebsgröße 
anzupassen

– So wenig wie möglich, so viel wie nötig!
– Ein einmal installiertes System ist relativ leicht zu führen.



Empfohlene Vorgehensweise:

• Kontaktaufnahme mit örtlichem Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt

• Papierhygiene überarbeiten!
• Umgestaltung als Chance sehen!
• Eingefahrene Wege überdenken, optimieren!



Was passiert am 01.01.2010?

• § 3 Lebensmittelrechtliche Straf- und Bußgeldverordnung
– Inverkehrbringen von Lebensmitteln tierischen Ursprungs 

ohne notwendige Zulassung

• § 60 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
– Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldbewehrung bis 10 000 €



Inverkehrbringen ohne Zulassung

• Im Rahmen des Einzelhandels möglich:

– im Umkreis unter 100 km
– nicht mehr als 1/3 der Produktion an andere 

abgeben 
• Verkaufswagen zählen zum eigenen Betrieb, Filialen nicht!

– keine eigene Schlachtung



Fazit:

• „Noch nie hatten wir so wenig Zeit, soviel zu 
tun“
(Franklin D. Roosevelt) 

• „Lassen wir es trotzdem nicht liegen!“



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


